
Bundesnetzagentur 

für die Landesregulierungsbehörde Aktenzeichen: BK9-19/8083V-K 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 

Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 1Oa ARegV 

wegen Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze auf Grund eines Antrags auf. Ka­

pitalkostenaufschlag 

hat die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, 
. . 

Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

in Wahrnehmung der Aufgaben für das Land Schleswig-Holstein, 

durch die Beisitzerin als Vorsitzende · Anne Zeidler, 

den Beisitzer Roland Naas 

und den B.eisitzer Stefan Tappe, 

gegenüber der Stadtwerke Eutin GmbH, Holstenstraße 6, 23701 Eutin, vertreten durch die 

Geschäftsführung 

- Antragstellerin ­

am 25.09.2019 beschlossen: 



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

1.) Dem ~ntrag auf Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze des Jah­

res 2020 gemäß Anlage A 1. wird zum Teil stattgegeben. Die Antragstellerin ist 

berechtigt, ihre kalenderjährliche Erlösobergrenze des Jahres 2020 um 

(Anlage A 1.) zu erhöhen. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2.) Eine Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 26.06.2019, eingegangen bei der Beschlusskam­

mer am 28.06.2019, und mit Übermittlung des Erhebun_gsbogens über das Energiedatenpor­

tal einen Antrag auf Anpassung der festzulegenden ·kalenderjährlichen Erlösobergrenze des 

-
Jahres 2020 gemäß§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 10a ARegV gestellt. Die von der Antrag­. . 

stellerin mit Schreiben vom 26.06.2019 beantragte Anpassung für das Jahr 2020 beträgt 

Der am 23.07.2019 über das Energiedatenportal der Bundesnetzagentur übermittelte Erhe­

bungsbogen liegt der Entscheidung zu Grunde. 

Die.Antragstellerin wurde mit Schreiben vom 07.08.2019 zu den von der Beschlusskammer 

als anerkennungsfähig angesehenen Werten angehört. Sie hat mit Schreiben vom 

10.09.2019 auf eine Stellungnahme verzichtet. 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

Die Anpassung der Erlösobergrenze der Antragstellerin für den Gasnetzzugang ergeht auf . . 

Grundlage des § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. 

§ 1Oa ARegV. Dem Antrag war im tetiorierten Umfang stattzugeben. 

1. Zuständigkeit 

Zuständige Regulierungsbehörde ist gemäß § 54 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 EnWG die Landes­

regulierungsbehörde. Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 

Satz 1 EnWG. 



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

Die Bundesnetzagentur handelt in Wahrnehmung ihrer Aufgaben für das Land Schleswig­

Holstein gemäß dem „Verwaltungsabkommen über die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben 

nach dem .Energiewirtschaftsgesetz" zwisch~n der Bundesrepublik Deutschland und dem 

Land Schleswig-Holstein vom 07./11.08.2015 (Bekanntmachung als Anlage zum Zustim­

mungsgesetz des Landes: Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein Nr. 14/2015 

vom 29.10.2015, S. 342 f.; in Kraft seit dem 30.10.2015). 

2. Ermächtigunf;Jsgrundlage 

Die beantragte Anpassung bedarf gemäß § 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, § 4 

Abs. 4 S.atz 1 Nr. 1 ARegV der Festlegung durch die Regulierungsbehörde. Die Anpassung 

ist unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 1Oa ARegV zu geneh­

migen. 

3. Anspruch auf Anpassung de.r kalenderjährlichen Er:lösobergrenze 

Die Antragstellerin hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Anpassung der kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze gemäß § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 1Oa ARegV. Sie hat die An­

passung frist- und formgerecht beantragt und es entstehen ihr aufgrund von nach dem 'Ba­

sisjahr getätigten Investitionen in den Bestand betriebsno~wendiger. Anlagengüter Kapitalkos­

ten. 

3.1. Frist- und formgerechte Antragstellung 

Voraussetzung für die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund der Berücksichtigung eines 

Kapitalkost.enaufschlags ist die inhaltlich bestimmt~. form- und fristgerechte Antragstellung 

durch den .antragsberechtigten Netzbetreiber. 

3.1.1. Antragsberechtigung 

Antragsber~chtigt sind ausschli.eßlich Verteilnetzbetreiber; gern. § 1Oa Abs. 1 O ARegV gelten 

die Regelungen zum Kapitalkostenaufschlag nicht für Betreiber von Fernleitungsnetzen. Oh­

ne Bedeutung ist, ob die Erlösobergrenze des Verteilernetzbetreibers .im Regelverfahren 

oder im vereinfachten Verfahren nach § 24 ARegV festgelegt wurde. Die Antragstellerin ist 

Verteilernetzbetreiber und somit gemäß § 1Oa ARegV antragsberechtigt. 

3 



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

3.1.2. Antragszeitpun~t 

Der Antrag auf Anpassung de~ Erlösobergrenze nach Maßgabe des § 1Oa ARegV kann gern. · 

§ 4 Abs. 4 Satz 2 ARegV zum · 30.06. eines Kalenderjahres für das folgende Kalenderjahr 

gestellt werden. 

3.1.3. Antragsform 

Nach § 1Oa Abs. 9 ARegV muss der Antrag des Netz~etreibers s~mtliche zur -Berechnung 

des Kapitalkostenaufschlag nach den § 1Oa Abs. 1 bis 8 ARegV notwendigen Unterlagen · 

enthalten. 

Insbesondere sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten für die. nach dem Basisjahr in 

'Betrieb genommenen und geplanten betriebsnotwendigen Anlagegüter, die jeweils in An­

wendung gebrachte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach Anlage 1 der GasNEV sowie 

für die nach dem Basisjahr in Betrieb genommenen oder geplanfen betriebsnotwendigen 

Anlagegüter von den Anschlussnehmern gezahlten oder zu erwartenden Netzanschlusskos­

tenbeiträge und Baukostenzuschüsse nach § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 der GasNEV anzugeben. 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend („insbesondere"). Daneben sind sämtliche weiteren, 

für die Prüfung erforderlichen oder zweckmaßigen Ur:iterlaQen und Informationen dem Antrag 

beizufügen. 

Der Antrag wurde von der Antragstellerin formgerecht, schriftlich und elektronisch bei der 

Bundesnetzagentur eingereicht. Der zum Antrag gehörende Erhebungsbogen wurde unter 
. . . 

Nutzung der aktuellen Version ·der von der Bundesnetzagentur zum Download bereitgestell­

ten XLSX-Datei übermittelt. Dem Antrag wurden die für die Prüfung des Antrages erforderli­

.chen Unterlagen beigefügt. 

3. 1.4. Antragszeitraum 

Eine Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund eines Kapitalkostenaufschlags erfolgt gern. 
. . . 

§ 4 Abs. 4 S„ 2 2. HS ARegV immer zum 01 .01. de.s·auf das Jahr der Antragstellung folgen­

den Kalenderjahres; gern. § 1Oa Abs. 1 S. 3 ARegV gilt eine ·GenehmigunQ stets bis zum 

31 .12. des auf den Antrag folgenden Kalenderjahres. Damit gilt die vorliegen<;ie Genehmi-. 

gung vom 01 .01 . bis zum 31 .12.2020. 

3.1.5. Antragsgegenstand 

Gegenstand des Antrages auf Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenz~ aufgrund 

eines Kapitalkostenaufschlags ist- die Erhöhung der kalenderjährliche Erlösobergrenze des 

auf das Jahr der- Antragstellung folgenden Kalenderjahres. Die ursprünglich von der Antrag­

stellerin beantragte -Anpassung und ·die von ihr dargelegte Ermittlung de.s Kapitalkostenauf­

schlags basierend auf den von ihr dargelegten Kapitalkosten ergibt sich aus Anlage A 1 ·die­

ses Beschlusses. 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

3.2. Materielle. Voraussetzungen 

Materiell setzt die Genehmigung eines Antrags auf Kapitalkostenaufschlag voraus, dass dem 

Netzbetreiber Kapitalkosten aufgrund von nach dem Basisjahr getätigten Investitionen in den 

Bestand betriebsnotwendiger Anlagengüter entstehen. 

3.2.1. · Kapitalkosten 

Kapitalkosten sind in § 1Oa Abs. 1 S. 2 ARegV definiert. Kapitalkosten im Sinn·e. des Kapi­

talkostenaufschlags nach § 1Oa Abs. 1 S. 1 ARegV sind danach die Summe der kalkulatori­

schen Abschreibungen, der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung, der kalkulatorischen 

Gewerbesteuer und Fremdkapitalzinsen. 

3.2.2. Relevante Investitionen 

Im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags können gern. § 1Oa Abs. 1 S. 1 ARegV nur solche 

Kapitalkosten berücksichtigt werden„ die aufgrund von nach _dem Basisjahr getätigten Investi­

tionen in den Bestand betriebsnotwendiger Anlagengüter entstehen. Erfasst sind grundsätz­

lich alle Neuinvestitionen ohne Unterscheidung zwischen Ersatz- und Erweiterungsinvestitio­

nen. 

3.2.3. · Berücksichtigungsfähige ~nlagengQter 

Berücksichtigungsfähige Anlagenguter sind gern. § 1Oa Abs. 2 S. 1 ARegV diejenigen be­

triebsnotwendigen Anlagengüter, 

die ab dem 01.01. des Jahres, das auf das Basisjahr der jeweils anzupassenden ·Er­

lösobergrenze folgt, aktiviert werden 

oder 

deren Aktivierung bis zum 31 .12. des Jahres, für das der Aufschlag genehmigt wird, 

zu erwarten ist.· 

Berücksichtigungsfähige Anlagengüter sind dabei grundsätzlich solche Anlagengüter, die 

auch bei. der Ermittlung des Kapitalkostenabzugs gemäß § 6 Abs. 3 ARegV Berücksichtigung 

gefunden haben. Damit sind auch Bestände des immateriellen Vermögens s_owie B.uchwerte 

der Grundstücke erfasst; sie werden im Rahmen des Kapitalkostenaufschlag mit den jeweil i­

gen handelsbilanziellen Werten berücksichtigt. Darüber hinaus sind Anlagen im Bau - für 

diese wird im Rahmen des Kapitalkostenabzugs gemäß § 6 Abs. 3 ARegV ein vollständiger 

Abgang im Folgejahr unterstellt - im Kapitalkostenaufschlag mit ihrem Buchwert im jeweili­

gen Jahr zu berücksichtigen. Somit wird beim Kapitalkostenaufschlag der gesamte Bestand 

der Anlagen im Bau im Genehmigungszeitraum, wie er vom Netzbetreiber angegeben wur­

de, als Zugang berücksichtigt und nicht nur die im maßgeblichen Jahr erstmalig aktivierten 

Anlagen im Bau. Zugleich bleiben die in Vorjahren angesetzten. Anlagen im Bau unberück­

5 



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

sichtigt , da insoweit die in Betrieb genommenen. Anlagen als Zugänge im Anlagevermögen 

b.erücksichtigt werden. 

Soweit möglich ist hinsichtlich der Anlagengüter auf Ist-Daten abzustellen, im Übrigen sind 

Planwerte heranzuziehen. Dies bestimmt § 1Oa Abs. 2 S. 2 ARegV: Bis einschließlich des 

letzten abgeschlossenen Kalenderjahres ist auf den tatsächlichen Bestand an betriebsnot­

wendigen Anlagengütern abzustellen und im Übrigen bis einschließlich des Jahres, für das 

die Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund des Kapitalkostenaufschlag erfolgt, auf den zu 

erwartenden Bestand abzustellen. Damit sind vorliegend Anlagengüter erfasst, die zwischen 

dem 01.01 .2016 und dem 31.12.2020 aktiviert wurden oder voraussichtlich aktiviert werden. 

Für die Jahre 2016 bis201 ~ ist auf Ist- und für die Jahre 2019 und 2020 auf Planwerte abzu­

stellen. Die Beschlusskammer. geht davon aus, dass die Antragstellerin nur solche Anlagen- · 

güter ihrem Antrag zugrunde gelegt hat, die sie tatsächlich in 2016 bis2018 aktiviert hat bzw. 

tatsächlich plant, in · 2019/ 2020 zu aktivieren. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen 

Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, dass dies nicht der Fall ist. überdies 

ermittelt der Netzbetreiber gemäß § ·5 Abs. 1a ARegV bis zum 30.06. des Jahres, das dem 

Kalenderjahr folgt, für das der Kapitalkostenaufschlag genehmigt wurde, die Differenz aus 

dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1Oa ARegV und dem Kapitalkostenauf­

schlag, wie er bei Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten ergibt. Die 

: Differenz Ist auf dem Regulierungskonto des Jahres, für das der Kapitalkostenaufschlag ge-· 

nehmigt wurde, zu .verbuchen. Die Beschlusskammer hat den vom Netzbetreiber ermittelten 

Regulierungskontosaldo nach § 5 Abs: 3 ARegV zu genehmigen und wird hierbei die tat­

sächlich in den Jahren 2016 bis 2020 aktivierten Anlagengüter zugrunde legen. 

Berücksichtigungsfähig sind auch solche Anlagengüter, die nicht vom Netzbetreiber selbst, 

sondern im Falle von gepachteten· Vermögensgegenständen von Dritten aktiviert wurden 

oder voraussichtlich aktiviert werden. Nicht berücksichtigungsfähig sind Anlagengüter, die 

nicht vom Netzbetreiber sondern von einem Dienstleister aktiviert wurden oder voraussieht- · . 

lieh· aktiviert werden. Die Erhöhung von Kapitalkosten eines Di,enstleisters wird über das 

Dienstleistungsentgelt vollumfänglich abgegolten. Dies gilt umso mehr, als dass Dienstleis­

tungen im Wettbewerb beschafft werden können. Diese Rechtsauffassung wurde vom OLG 

Düsseldorf bestätigt (Vgl. u.a. OLG Düsseldorf, Beschl. v. 12.06.2019, Az.: Vl-3 Kart 165/17 · 

(V), S. 38ff.) 

Ein· Kapitalkostenaufschlag kann nur für Maßnahmen beantragt werden, die nach ihrer Art 


und ihrem Volumen den vom .Netzbetreiber praktizierten Aktivierungsgrundsätzen .zufolge 


auch ·im Basisjahr aktiviert worden sind bzw. wäre~. Die Aktivierungsgrundsätze sind stetig 


anzuwenden. Der Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin ihre Aktivie­


rungspraxis stetig angewendet hat. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf für 


den Fall vor, dass sich heraus~tellen sollte, dass die Aktivierungspraxis verändert wurde. 
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Sofern eine ·Investitionsmaßnahme eines Verteilernetzbetreibers über die zweite Regulie­

rungsperiode hinaus genehmigt worden ist, darf gemäß § 34 Abs. 7 S. 4 ARegV kein weite­

rer Kapitalkostenaufschlag genehmigt werden. Jedoch hatten Verteilernetzbetreiber, denen 

eine Investitionsmaßnahme über·die zweite Regulierungsperiode hinaus genehmigt wurde, 

gemäß § 34 Abs. 7 S. 5 ARegV die fyiöglichkeit, zum 30.06.2017 einen Antrag auf Genehmi­

gung eines Kapitalkostenaufschlags nach § 1 Oa ARegV zu stellen. In diesem Fall endete die 

genehmigte Investitionsmaßnahme mit Ablauf der zw~iten Regulierungsperiode. 

Die berücksichtigungsfähigen Anlagengüter sind der Anlage A2 zu entnehmen. 

3.2.4. Netzübergänge 

Der Kapitalkostenaufschlag .kann nur für Investitionen genehmigt werden, die nach dem Ba­
' . 

sisjahr getätigt wurden. Investitionen, die bis oder im Basisjahr getätigt wurden, sind Be­

standteil der festgelegten Erlösöbergrenze nach§ 29 Abs. 1 EnWG i. V. m. §§ 32 Abs. 1 Nr. 

1, Abs. 2.ARegV. In Zusammenhang mit nach dem· Basisjahr stattfindenden Netzübergängen · 

bedeutet dies, dass die bis oder im Basisjahr getätigten Investitionen bzw. die daraus resul­

tierenden Kapitalkosten, die den übergehenden Netzteil betreffen, gemäß den Vorschriften 

des§ 26 ARegV auf den aufnehmenden Netzbetreiber übertragen werden. 

Alle Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die nach dem Basisjahr ge­

tätigt wurden, sind nicht Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze. Für diese Investitio­

nen kann der aufnehmende Netzbetreiber einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag stellen. 

Findet beispielsweise ein Teilnetzübergang zum 01.01 .2020 statt, kann der aufnehmende 

Netzbetreiber auch für eine Investition auf diesen übergehenden Netzteil einen Kapitalkos­
. . . 

tenauf_schlag beantragen, der die durch den abgebenden Netzbetreiber aktivierten Anlagen­

güter der Jahre 2016 bis 2019 (z.T. Planwerte) umfasst. Sind in diesem Beispiel bleibend die 

Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Zeitpunkt der Antragstellung zum 30.06.2019 

noch nicht bekannt, kann der aufnehmende Netzbetreiber seinem Antrag entsprechende 

Plan- bzw. Schätzwerte zu Grunde legen. Differenzen, die sich_aufgrund möglicher Abwei­

chungen zu den tatsächlich aktivierten Anschaffungs- und Herstellungskosten ergeben, wer­

de~ auf dem Regulierungskonto verbucht. 

Umgek~hrt bedeutet dies für den abgebenden Netzbetreiber, dass sein Antrag auf Kapi­

talkostenaufschlag für das Jahr 2020 die abgehenden Anlagengüter, die in den Jahren 2016 

bis 2019 aktiviert wurden, nicht beinhalten darf. 

Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin in ihrem Antrag keinerlei 

· Anlagengüter geltend gemacht hat, die aufgrund eines Netzübergangs auf einen anderen 

Netzbetreiber übergegangen sind. Sie behält sich eine Rücknahme oder einen Widerruf für 
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den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, dass derartige Anlagengüter in den Kapitalkos­

tenaufschlag eingeflossen sind. 

4, Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze 

Die Höhe der Anpassung der kalenderjährlichen . Erlösobergrenze des Jahres 2020 ergibt 

sich aus Anlage A 1. 

Die Berechnung des Kapitalkostenaufschlags ist in § 1Oa Abs. 3 bis 8 ARegV geregelt. Die· 

Formel zur Berechnung ergibt sich explizit aus § 1Oa Abs. 3 ARegV: 

Kapitalkostenaufschlag = 

kalkulatorische Abschreibungen nach § 6 Abs. 4 GasNEV 

+ kalkulatorische Verzinsung nach § 1Oa Abs. 4 bis 7 ARegV 

+ kalkulatorische Gewerbesteuer nach § 1Oa" Abs. 8 ARegV und § 8 GasNEV 

Hierbei sind Grundlage für die Ermittlung· der einzelnen Berechnungsbestandteile stets die 

Anschaffungs- und Herstellungskosten der berücksichtigungsfähigen Anlagengüter. Hierbei 

können nur die Kapitalkosten des Jahres in den Aufschlag einbezogen werden, für das der 

Kapitalkostenaufschlag beantragt wird: 

4.1. Kalkulatorische Ab~chreibungen 

Für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen gilt die Vorgabe des § 6 Abs. 4 

GasNEV für die Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen für Neuanlagen: Danach 

sind auch im Rahmen des Kapitalkostenaufschlag die berücksichtigungsfähigen Anlagengü­

ter ausgehend von den jeweiligen historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten nach . 

der line.aren Absc~reibungsmethode zu ermitteln. D_ie kalkulatorische Jahresabschreibung 

ergibt sich demnach aus dem Quotienten der historischen Anschaffungs- und Herstellungs­

kosten_ und der nach Anlage 1 zu § 6 Abs. 5 S. 1 GasNEV gewählten Nutzungsdauer. Ge­

. mäß § 6 ·Abs. 5 S. 2 G~sNEV ist die jeweils für eine Anlage in Anwendung gebrachte be- . 

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer unverändert zu lassen. 

Die Höhe der anerkennungsfähigen Abschreibungen ist der Anlage A2 zu entnehmen.· 

4.2. Kalkulatorische Verzinsung 

Gemäß § 1Oa Abs. 4 ARegV ist die kalkulatorischen Verzinsung wie folgt zu ermitteln: 

Kalk. Verzinsung =kalkulatorische Verzinsungsbasis x kalkulatorischem Zinssatz 
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In § 1Oa Abs. 4 ARegV ist da"neben auch geregelt, nach welchen Vorgaben die beiden Fak­

toren Verzinsungsbasis und Zinssatz zu ermitteln sind. 

4.2.1. Verzinsungsbasis 

Die Verzihsungsbasis ergibt sich nach § 1Oa Abs. 5 ARegV aus den kalkulatorischen Rest.­

buchwerten der berücksichtigungsfähigen Anlagen bewertet zu historischen AK/HK nach § 7 

Abs. 1 S: 2 Nr. 3 GasNEV. Anzusetzen ist dabei der Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jah­

resendbestand. Ausgenommen hiervon sind Grundstücke und Anlagen im Bau, da diese ­

anders als die vom Bundesgerichtshof adressierten Anlagen - nicht abgeschrieben werden. 

Diese Vorgehensweise ·steht nach Auffassung des OLG Düsseldorf in Einklang mit den Vor­

gaben des § 10a ARegV i.V~m . § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands von 

Null im Rahmen der Mittelwertbildung begegnete keinen richterlich~n Bedenken (Vgl. OLG 

Düsseldorf, Beschluss vom 07.03.2019, Vl-3 Kart 166/17 [V], S. 45ff.). 

Von den ermittelten Restbuchwerten in Abzug gebracht werden die Mittelwerte des Jahres­

anfangs- und Jahre·sendbestands der Restwerte der Netzanschlusskostenbeiträge (NAK) 

und der Baukostenzuschüsse (BKZ) gern. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 GasNEV, die die Antragstel­

lerin im relev_anten Zeitraum hinsic~tlich der berücksichtigungsfähigen Anlagengüter erhalten 

hat oder voraussichtlich e'rhalten wird . Das OLG Düsseldorf hat diese Vorgehensweise be­

stätigt (Vgl. u.a. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12.06.2019, Vl-3 Kart 165/17 [V] , S. 43 ff.). 

Auch bei den Netzanschlusskostenbeiträgen und den Baukostenzuschüssen ist soweit mög­

lich - d. h. bis einschließlich des letzten abgeschlossenen Kalenderjahres - auf Ist-Daten 

und im Übrigen auf Planwerte abzustellen (§ 1 Oa Abs. 6 S. 3 ARegV). 

Hieraus ergibt sich für die Ermittlung der kalkulatorischen Verzinsungsbasis folgende Formel: 

Kalk. Verzinsungsbasis .= Restbuchwerte_Anlagen - (Restwerte_NAK + Re~twerte_BKZ) 

Die zugrunde gelegten Restwerte sind der.Anlage A2 zu entnehmen. 

4.2.2. Zinssatz 

Die Berechnung des Zinssatzes folgt aus § 1Oa Abs. 7 ARegV. Der Zinssatz bestimmt sich 

.als gewichteter Mittelwert aus kalkulatorischem EK-Zins und kalkulatorischem FK-Zins. Da­

bei ist gern . § 10a Abs. 7 S. 1 ARegV der EK-Zins mit 40 % und der FK-Zins mit 60 % zu 

gewichten; auf .Grundlage der ARegV zu unterstellen jst also eine Gewichtung von 40 % Ei­

genkapital und 60 % Fremdkapital. . 

Für den kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz ist gemäß § 1Oa Abs. 7 S. 2 ARegV der nach 

§ 7 Abs. 6 GasNEV im Basisjahr geltende Zinssatz für Neuanlangen anzusetzen . 

. Die . Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 05.10. 2016," unter 

dem Aktenzeichen BK4-16/161 , für die Dauer der dritten Regulierungsperiode den Eigenka­

pitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, der die zugelassene Eigenkapitalquote nicht 
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- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer fest­

gelegt. 

Die Höhe des FK-Zinses bestimmt sich gern. § 10a Abs. 7 S. 2 ARegV nach § 7 Abs. 7 

GasNEV. Es ist auch insoweit der im Basisjahr für die Berechnung der Erlösobergrenzen der 

nächsten Reguiierungsperiode geltende Zinssatz anzuwenden. Dieser beträgt in der dritten 

Regulierungsperiode 3,03 %: 

Der anzuwendende Mischzinssatz berechnet sich wie folgt: 6 ,91 % x .0,4 + 3,03 % x 0,6 = 
4,582 %. Der sich aus den Vorgaben .der ARegV ergebende und im Rahmen des Kapitalkos­

tenaufschlag anzuwendend.e gewicMete Mischzins beträgt damit 4,582 % . 

4.3. Kalkulatorische Gewerbesteuer 

Die Berechnung der kalkulatorischen Gewerbesteuer ist in § 10a Abs. 8 ARegV i. V. m. § 8 

GasNEV geregelt. Für die Ermittlung ist das Produkt aus der mit 40 % geyvichteten. kalkulato­

rischen Verzinsungsbasis und dem kalkulatorischem EK-Zins zu bilden; daneben sind die 

Gewerbesteuermesszahl und der Gewerbesteuerhebesatz aus dem Basisjahr zu verwenden. 

Es ist der ·Hebesatz anzugeben, der im Basisjahr für den Eigentümer des jeweiligen Anla­

gengutes galt; hierbei ist auf den Netzeigentümer· abzustellen, der zum 31.12. des auf den 

Antrag folgenden Jahres Eigentümer der Anlage sein wird . 

Gemäß § 8 GasNEV kann im Rahmen der Ermittlung der Netzkosten die dem Netzbereich 

sachgerecht zuzuordnende Gewerbesteuer als kalkulatorische Kostenposition in Ansatz ge­

bracht werden. Bel der Genehmigung der Netzentgelte wird daher ein kalkulatorischer Ge­

werbesteueransatz auf der Grundlage der anerkannten · kalkulatorischen Eigenkapitalverzin­. . . . 

sung berücksichtigt. Bei d~m von de·r Bundesnetzagentur festgeiegten Eigenkapitalzinssatz 

handelt es sich um einen Zinssatz nach Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer (BR­

Drs. 247/05 S.30). Ein Abzug der kalkulatorischen Gewerbesteuer bei sich selbst erfolgt 

nicht. ·§ 8 S. 2 GasNEV ist entfallen. Die na.ch § 8 GasNEV anerkennungsfähige Gewerbe­

steuer ist allein nach den kalkulatorischen Maßstäben der GasNEV zu ermitteln. Die in der 

netzspezifischen Gewinn- und Verlustrechnung als zusä.tzlicher Gewinn erscheinende Diffe­

renz zwischen den kalkulatorischen Abschreibungen und den bilanziellen Abschreibungen 

(sog. Scheingewinn bzw. -verlust) ist somit nicht Teil der Bemessungsgrundlage für den kal­

kulatorischen Gewerbesteueransatz. Dies ist von der höchstrichterlichen Rechtsprechung 

bestätigt worden (siehe etwa BGH vom 14.08.2008; KVR 34/07 SW Speyer, Rn .. 86 ff.). Ent­

sprechend einem rei_n kalkulatorischen Ansatz wird auf die :z:usätzliche Berücksichtigung von 

weiteren Zurechnungen un·d Kürzungen bei der Bemessungsgrundlage verzichtet (BGH,· 

KVR 81/07, S. 10). Eine zusätziiche Bereinigung der Eigenkapitalverzinsung um die Gewer­

10 



- enthält Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ­

besteuer ("Im-Hundert- Rechnung") kommt nicht in Betracht (BGH, EnVR 26/14 SW Freu­

denstadt, Rn. 46). 

Dementsprechend ergibt sich folg~nde Formel: 

Kalk. GewSt = Verzinsungsbasis x 0,4 x 0,0691 x 0,035 x Hebesatz 

Die kalkulatorische Bemessungsgrundlage ist damit der 40%ige EK-Anteil. Der die 40 % 

übersteigende Anteil des EK fließt ·nach dem expliziten Wortlaut der Verordnung nicht in die 

Berechnung der kalkuJatorischen Gewerbesteuer ein. Das OLG Düsseldorf hat mit Beschluss 

vom 07.03.2019 bestätigt, dass das die Eigenkapitalquote von 40 % übersteigende Eigenka­

pital bei der Ermittlung der kalkulatorischen Gewerbesteuer unberücksichtigt bleibt (Vgl. OLG 

Düsseldorf, Beschlüsse vom 07.03.2019, Vl-3 Kart 166/17 [V] , S. 39ff.). 

IV. 

Zur Frage der Kostentragung nach § 91 EnWG ergeht ein gesonderter Bescheid. . . 

V. 

Die Anlagen A 1 und A2 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben 

· werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Hausanschrift: Tulpenfeld 4, 53113 

Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn ·die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem Schles­

wig-Holsteinischen Oberlandesgericht (Hausanschrift: Gottorfstraße 2, 24837 Schleswig) 

eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen 

Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder 

der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdebegründung 

muss die Erklärung, in~ieweit der B~schluss angefochten und seine Abänderung oder Auf­

hebung beantragt wird, und .die Angabe der Tatsachen und Beweismittel , auf die sich die 

Beschwerde stützt, enthalten. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müs­

sen durch ein.en Rechtsanwalt unterzeichnet sein. Die Beschwerde hat keine aufschiebende 

Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Bonn, den 25.09.2019 

Beisitze"rin als Vorsitzende 
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Stadtwerke Eutin GmbH. 	 Betriebsnummer 12001701 

A1 Berechnung des Kapitalkostenaufschlags 
Beantragter Genehmigter 

Differenz 
Kapitalkostenaufschlag Kapitalkostena~lag 

Summe 
davon tiJt' 
den 
Netzeigen­
tümer 

1 

-	 -

1. kalkulatorische Abschreibungen 
des deswe~eren 

insgesamt 	 Sachanlage- Anlage- . 
venm6gens venmOgens 

~~~~~~~~~--~~--~~--~~---------i 

11.a kalkulatorische Restwene zum 01.01.2020 11.b kalkulatorisc;tie Restwerte zum 31 .12.2020 11.e 
II. 

des 	 des weiteren des 	 des weiteren kalkulatorische kalkulatorischeVerzinsungs­insgesamt 	 Sachanlage- Anlage- der BKZ/NAKB insgesamt 	 Sachanlage- Anlage- der BKZ/NAKB Verzinsung
vermOgens 	 venmOgens vermögens 	 venmOgens basis 

III. 
IV. 

kalkulatorische Kapitalkosten-
Gewerbe­ aufschlag
steuer 
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Stadtwer1ce Eutin GmbH Betriebsnummer 12001701 

A2 Ermittlung der kalkulatorischen Restwerte und 
kalkulatorischen Abschreibunqen des Sachanlaaevermöaens 

AKHK 

Netzld IAnlagengruppe AJ 1 gemäß Netzbetreiber 1 

2018 . 
2019 

. 2020 
2016 

Gaszähler der Verteilun, 2017 
Gaszähler der Verteilun 2018 
Gaszähler der Verteilun 2019 
Gaszähler der Verteilun 2020 
Geschäftsausstattuno (ohne EDV. Werkzeuoe/Geräte): Verrr 2016 
Geschäftsausstattuno (ohne EDV, Werkzeuoe/Geräte): Verrr 2017 
Geschäftsausstattuno (ohne EDV. Werkzeuoe/Geräte): Verrr 2018 

1 Geschäftsausstattuno (ohne EDV, Werkzeuoe/Gerätel: Verrr 2020 
1. Hardware 2016 
1 Hardware 2017 

Hardware 2018 
2020 
2019 
2020 
2016 
2018 

Reoeleinrich\unaen 2016 
Rohrleitunaen/HAL Polvethvlen (PE-HD 2016 
Rohrleitunaen/HAL Polvethvlen (PE-HD .2017 
Rohrleitunaen/HAL Polvethvlen (PE-HD 2018 
Rohrleitunoen/HAL Polvethvlen (PE-HD 2019 
Rohrlettunqen/HAL PolVethylen IPE-HD · 2020 
Software 2016 
Software 2017 
Software 2018 
Software 2020 
Verwaltunosoebäude 2016" 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

Hinzu 
1 

Kurz 
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